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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Nationalrat lehnte ein Motion (09.3223) Geissbühler (svp, BE), welche das
Geldstrafensystem ganz abschaffen wollte, mit 91 zu 90 Stimmen ab. Für die
Abschaffung sprachen sich die SVP, die BDP und eine klare Mehrheit der CVP aus. Mehr
Erfolg hatte hingegen Nationalrat Baettig (svp, JU), der mit einer Motion (09.3233) die
Abschaffung der bedingt ausgesprochenen gemeinnützigen Arbeit verlangte. Der
Bundesrat war mit der Überweisung einverstanden und gab bekannt, dass das EJPD eine
Evaluation des gesamten neuen Strafensystems eingeleitet habe. In diesem
Zusammenhang stellte sich der Nationalrat auch hinter eine Motion Stamm (svp, AG),
(09.3313) welche verlangte, dass die Verpflichtung zu einer solchen gemeinnützigen
Arbeit nicht vom Einverständnis des Verurteilten abhängig gemacht wird. Ebenfalls
angenommen wurde eine weitere Motion Stamm (09.3300) für die Wiedereinführung
der kurzen Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten. Im Ständerat fiel die
Ausserordentliche Session in der Sommersession zur Kriminalität sehr kurz aus. Er
überwies dabei eine Motion (09.3158) Luginbühl (bdp, BE) für die Wiedereinführung der
kurzen Freiheitsstrafen und die Abschaffung der bedingten Geldstrafen an seine
Rechtskommission zur Vorprüfung. Die vom Nationalrat überwiesenen Motionen
behandelte er in der Wintersession und wandelte sie grösstenteils in Prüfungsaufträge
um; die Motion Stamm für die Wiedereinführung der kurzen Haftstrafen lehnte er ab. 1

MOTION
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Die 2009 eingereichte Motion Luginbühl (bdp, BE), welche den Bundesrat mit der
Ausarbeitung einer Änderung des StGB beauftragt, nach der die bedingte Geldstrafe
abgeschafft und Freiheitsstrafen unter sechs Monaten wieder eingeführt werden
sollen, wurde nach der Zustimmung durch den Ständerat vom Nationalrat in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt. 2

MOTION
DATUM: 15.12.2011
NADJA ACKERMANN

Im vorigen Berichtjahr wandelte der Nationalrat eine Motion Luginbühl (bdp, BE)
(09.3158), welche eine Wiedereinführung von Freiheitsstrafen unter sechs Monaten und
eine Abschaffung von bedingten Geldstrafen fordert, in einen Prüfungsantrag um. Der
Ständerat akzeptierte diese Änderung in der Frühjahrssession 2012. Dies erwies sich
jedoch als überflüssig, da der Bundesrat bereits selbst aktiv geworden war und im April
eine Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches verabschiedet
hatte. Die Revision beabsichtigt mit der Wiedereinführung von kurzen Freiheitsstrafen
ab drei Tagen und der Abschaffung bedingter Geldstrafen, die Freiheitsstrafe stärker zu
gewichten. Da künftig mehr Freiheitsstrafen ausgesprochen würden, solle das
Electronic Monitoring, d.h. die elektronische Überwachung des Vollzugs ausserhalb der
Strafanstalt, definitiv als Vollzugsform für Freiheitsstrafen zwischen 20 Tagen und 12
Monaten eingeführt werden. Auch will der Bundesrat die strafrechtliche
Landesverweisung wieder möglich machen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.04.2012
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

In der Herbstsession 2019 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates, dem Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung. In der ausführlichen
Debatte über die Symbolik der Gesichtsverhüllung und deren Vereinbarkeit mit in der
Schweizer Gesellschaft zentralen Werten war der Grundtenor parteienübergreifend
derselbe: Man sei nicht für die Burka, denn sie sei tatsächlich Ausdruck eines
fundamentalistischen Islams und der Unterdrückung der Frau und als solcher in der
Schweizer Gesellschaft problematisch. Ausserhalb der SVP-Fraktion setzte sich
dennoch keine Kantonsvertreterin und kein Kantonsvertreter für die Annahme der
Initiative ein, da sie mehrheitlich nicht als Lösung des Problems gesehen wurde. Ein
solches Verbot tauge nicht, da das – allseits anerkannte – Problem nicht rechtlicher,
sondern gesellschaftlicher Natur sei, wie Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
argumentierte: «Wir können nicht mit dem Gesetz gewissermassen am
gesellschaftlichen Grashalm ziehen [...].» Mit 34 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK
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empfahl der Ständerat die Initiative zur Ablehnung und versenkte einen
Minderheitsantrag Minder (parteilos, SH)/Föhn (svp, SZ) auf Empfehlung zur Annahme.
Der bundesrätliche Gegenvorschlag hatte unterdessen in der SPK-SR zwei Änderungen
erfahren, die die Ständekammer beide stillschweigend genehmigte. Erstens soll nicht
nur, wer sich wiederholt der Aufforderung zur Enthüllung widersetzt, mit Busse bestraft
werden, sondern generell, wer sich dieser Aufforderung widersetzt. Zweitens wurde ein
neuer Absatz eingefügt, demnach bei Verletzung der Enthüllungspflicht eine allfällig
verlangte Leistung verweigert werden kann, sofern das anwendbare materielle Recht
eine solche Verweigerung nicht ausschliesst. Das so angepasste Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung nahm der Ständerat mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Obwohl er nicht restlos zu überzeugen vermochte, führe letztlich nichts am
Gegenvorschlag vorbei, resümierte Werner Luginbühl (bdp, BE).
Schliesslich stimmte die kleine Kammer auch der Fristverlängerung für die Behandlung
der Volksinitiative um ein Jahr zu und nahm zur Kenntnis, dass ihre Kommission der
Petition für die Ungültigerklärung der Initiative aus Gründen der Einheit der Materie
(Pet. 15.2044) keine Folge gegeben hatte. Wie Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) erläuterte, sei die Kommission zum Schluss gekommen, dass der
Initiativtext ein einziges Sachthema betreffe, nämlich die Frage nach dem Umgang mit
verhüllten Personen in der Öffentlichkeit, und die Einheit der Materie somit gegeben
sei. 4

1) AB NR, 2009, S. 1013 (Geissbühler und Baettig) und 1014 (Stamm); AB SR, 2009, S. 721 f. (Luginbühl) und 1293 (Stamm).
2) AB NR, 2011, S. 2099 ff.; AB SR, 2011, S. 196 f.
3) AB SR, 2012, S. 73 f.; BBl, 2012, S. 4721 ff.; Mo. 09.3158
4) AB SR, 2019, S. 954 ff.; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TG, 27.9.19
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